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Die islamischen "frommen Stiftungen" 
und Probleme ihrer Erforschung in Iran 

Birgitt Hoffmann 

Nach islamischem Recht kommt eine "fromme Stiftung" 
(arab. waqf, Pl. auqäf) dadurch zustande, daß eine freie, 
rechts- und geschäftsfähige Person einen genau bezeichneten 
Teil ihres rechtmäßigen Eigentums für immer aufgibt und 
den Ertrag, den das Gestiftete (mauqüf, Pl. mauqüfät) ab-
wirft, einem ebenfalls definierten wohltätigen und frommen 
Zweck widmet. Bei den Objekten, die nun für alle Zeiten 
Eigentum Gottes und von jeglichem Geschäftsverkehr ausge-
schlossen, also Güter der Toten Hand sind, handelt es sich 
- da sie ja einen Ertrag abwerfen müssen - in der Regel um 
Immobilien: landwirtschaftlich oder gewerblich genutzte 
Grundstücke, Mietshäuser, Läden, Mühlen, Bäder usw. 
Ausdrückliches Ziel der Wohltätigkeit ist die gottgefällige 
Handlung (qurba), durch die der Stifter sich Lohn im Jen-
seits erhofft. Als gottgefällig kann alles erachtet werden, 
was die Ausübung der kultischen Pflichten ermöglicht oder 
geeignet ist, die Religion zu verbreiten und ihre Kenntnis zu 
fördern, ferner die Linderung von Armut und Not. Die Stif-
tungsgüter werden einem vom Stifter benannten Verwalter 
(mutawallzj anvertraut, der für die Einhaltung der Stif-
tungsbedingungen, den technischen Betrieb und die Ver-
mögensverwaltung (Verpachtung der gestifteten Liegenschaf-
ten, Rechnungslegung, Verteilung der Erträge an die Benefi-
zienten) zuständig ist. Ein mutawallr ist seinerseits gegen-
über dem qät/I oder einer ~deren religionsgesetzlichen 
Autorität rechenschaftspflichtig. 

Im Koran sind die frommen Stiftungen nicht belegt. Die 
Juristen haben, gestützt auf Prophetentraditionen (/:,,adzlj, 
allerdings versucht, ihren Ursprung auf das Umfeld Mu-
1:,,ammads und der ersten Kalifen zurückzuführen. Die Fixie-
rung der Rechtsvorschriften, die dem waqfzugrunde liegen, 
erfolgte indessen erst im 2./8. Jahrhundert. Die frommen 
Stiftungen verbreiteten sich in der Folgezeit rasch von Ma-
rokko bis Indonesien in allen Teilen der islamischen Welt1. 

In vormoderner Zeit wurden viele religiöse und die meisten 
karitativen Einrichtungen, wie sie für größere Städte obliga-
torisch waren, aus waqf-Erträgen finanziert. Bau, Unterhalt 
und Instandsetzung von Moscheen, Koranschulen, religiösen 
Hochschulen oder Derwischkonventen sowie die Bereitstel-
lung der dafür erforderlichen Sanitäranlagen (Brunnen, 
Bäder, Latrinen) waren die hauptsächlichen Stiftungszwecke. 
Herbergen für Pilger, Reisende oder Nachfahren des Pro-
pheten sowie Hospitäler und Armenküchen wurden ebenfalls 
in der Regel von Stiftungen getragen. Das Bildungswesen 
war ohne sie gar nicht denkbar, da sie nicht nur die räumli-
chen Voraussetzungen für den Lehrbetrieb schufen, sondern 
häufig auch für die Unterrichtsmittel und das Lehrpersonal 
sowie für den Unterhalt der Schüler und Studenten aufka-
men. Wichtige Heiligtümer wie die heiligen Stätten in Mek-
ka und Medina, die Mausoleen der schiitischen Imame 

(Nagaf, Karbalä, Käz;imain, Mashad, Mazär-i sarif) oder 
anderer heiligmäßiger Persönlichkeiten sind immer mit 
umfangreichen waqf-Besitzungen ausgestattet gewesen. Aus 
waqf-Mitteln wurden auch Witwen, Waisen und andere 
bedürftige Personen unterstützt. Als besonders verdienstvoll 
galt es, die Nachfahren des Propheten - die sayyids - durch 
Stipendien oder Sachleistungen zu ehren, ganz gleich, ob sie 
bedürftig waren oder nicht. Die hauptsächlichen Stiftungs-
zwecke außerhalb der Städte waren Straßen- und Brücken­
bau, Straßenbewachung durch Schutzmannschaften, Bau und 
Unterhalt von Karawansereien sowie die Bereitstellung und 
Instandhaltung von Bewässerungsanlagen für die Landwirt-
schaft. Das heißt, ein wesentlicher Teil der "öffentlichen 
Belange" fiel nicht in eine wie auch immer geartete "staatli-
che" oder "kommunale" Zuständigkeit, sondern blieb weit-
gehend der privaten Initiative solventer Stifter überlassen. 

Neben den gemeinnützigen Stiftungen (waqf !Jairi) gibt es 
sogenannte Familien-waqfe (waqf ahlzj. Der Stifter benennt 
in diesem Fall sich selbst oder seine Angehörigen sowie die 
nachfolgenden Generationen als unmittelbare Nutznießer. 
Erst wenn es keine überlebenden Nachfahren mehr gibt, 
werden die Stiftungserträge für die Armen oder für einen 
anderen mildtätigen bzw. frommen Zweck verausgabt, der 
ja für die Rechtsgültigkeit eines waqf unverzichtbar ist. Die 
begünstigten Verwandten müssen keineswegs arm oder 
notleidend sein. Dieser offensichtliche Eigennutz scheint mit 
dem Gebot der Gottgefälligkeit im Widerspruch zu stehen. 
Doch spiegelt sich in dieser Variante der frommen Stiftung 
ein Wohltätigkeitsverständnis, wie es auch in etlichen Suren 
des Korans und in Prophetentraditionen zum Ausdruck 
kommt. Dort wird die großzügige materielle Unterstützung 
der eigenen Familie und Verwandtschaft immer wieder an-
empfohlen und gerade so wie das Almosengeben und andere 
wohltätige Handlungen zu jenen Verhaltensweisen gerech-
net, die den Gläubigen am Jüngsten Tag vor Strafe bewah-
ren und ihm reichen Lohn im Jenseits bescheren werden2• 

Zur Beliebtheit der Familien-waqfe hat sicherlich der Um-
stand beigetragen, daß sich mit ihrer Hilfe das islamische 
Erbrecht umgehen läßt. Dieses schränkt die Verfü­
gungsgewalt über das Eigentum empfindlich ein, indem es 
eine zwingende Erbfolgeregelung mit festen Quoten vor-
schreibt. Der Erblasser kann zum Beispiel keinen Univer-
salerben einsetzen. Ein Legat gibt es nur zugunsten nicht 
erbberechtigter Personen. Es darf maximal ein Drittel des 
Vermögens umfassen. Der Rest muß unter den gesetzlichen 
Erben - denen, die im Koran genannt werden, und den 
Agnaten - aufgeteilt werden. Das Vermögen wird dadurch 
zumeist stark fragmentiert. 

Das komplizierte Reglement, das die Erbfolge und die Quo-
ten festlegt, schließt unter Umständen Personen aus, die der 
Erblasser gerne versorgt hätte. So geht etwa ein verwaister 
agnatischer Enkel (der Sohn eines bereits verstorbenen 
Sohnes) leer aus, solange noch einer seiner Vaterbrüder 
lebt3• Für die Benefizienten eines Familien-waqfes hingegen 
gibt es keine solchen Einschränkungen hinsichtlich Person 
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und Quote. Der Stifter kann zum Beispiel ausschließlich 
seine Söhne - oder auch nur einen der Söhne - begünstigen, 
braucht aber seine Töchter gar nicht zu berücksichtigen. Er 
kann zugunsten verwaister Enkel stiften, auch wenn noch 
weitere Brüder des verstorbenen Sohnes am Leben sind. 
Sogar noch ungeborene Nachkommen kann er begünstigen. 
Ein weiterer Vorzug liegt darin, daß der Stifter als unmittel-
bare Nutznießer auch Personen benennen kann, die nach 
dem Religionsgesetz überhaupt nicht erbberechtigt sind, zum 
Beispiel freigelassene Sklaven. 

Als dritte Kategorie gibt es noch die gemischten waqfe, bei 
denen zum einen der Stifter und/oder Familienangehörige, 
zum anderen ein gemeinnütziger Zweck unmittelbar begün­
stigt werden. Die jeweiligen Anteile können sehr unter-
schiedlich bemessen sein (das heißt im Extremfall: Der 
Stifter reserviert den Löwenanteil für sich und seine Fami-
lie, während für die gute Sache nur ein verschwindender 
Rest bleibt). 

Doch auch die zuerst genannten gemeinnützigen frommen 
Stiftungen waren geeignet, das Wohl der Stifterfamilie zu 
fördern: etwa dadurch, daß dieser sich selbst und für die 
Zeit nach seinem Tod seine Nachkommen mit der Verwal-
tung der Stiftung betraute, was die Regel war, wenn er 
eigene Nachkommen hatte. Für seine Tätigkeit wurde der 
Verwalter (mutawalli) aus den Stiftungserträgen entschädigt. 
Zehn bis fünfzehn Prozent der Erträge waren die übliche 
Marge, sie konnte aber auch erheblich darüber liegen. Dem 
Stifter blieb es ferner unbenommen, seinen Familienangehö­
rigen weitere mit waqf-Erträgen dotierte Posten zu über­
tragen, sei es in der Stiftungsverwaltung (Finanzprüfung, 
Inspektorat), sei es - bei vorhandener Qualifikation - in den 
begünstigten Einrichtungen (z.B. als Vorbeter oder Prediger 
an der Stiftungsmoschee, als Professor einer religiösen 
Hochschule etc.). Die Stiftungsbedingungen sahen im all-
gemeinen vor, daß aus den waqfErträgen zunächst die 
laufenden Kosten für die Instandhaltung der gestifteten 
Objekte sowie die Personalkosten zu begleichen und erst 
dann die Benefizienten zu befriedigen seien. So konnte es 
ohne weiteres geschehen, daß die gesamten waqfEträge 
bereits mit den Betriebskosten verausgabt waren und für die 
Begünstigten nichts blieb. 

Für Herrscher und andere Repräsentanten weltlicher Macht 
(Wesire, Statthalter usw.) war die Vergabe des mutawallf-
Amtes und anderer, ebenfalls vererb barer Funktionen in der 
Stiftungsverwaltung oder in den begünstigten Institutionen 
ein Mittel, bestimmte Personen und deren Familien zu privi-
legieren. Die gesellschaftliche Gruppe, die davon oft über 
viele Generationen hinweg am meisten profitierte, war die 
"Geistlichkeit", also Religionsgelehrte ('ulamä), Juristen 
(fuqahä), sayyids und Sufi-Scheiche. 

Nicht selten genossen gemeinnützige Stiftungen partielle 
oder vollkommene fiskalische Immunität. Der Staat ver-
zichtete also zugunsten der Stiftung auf einen Teil seiner 
Steuereinnahmen. Diese Abgaben waren dann vom mutawal-
lf in eigener Regie einzutreiben, ohne daß er gegenüber den 

administrativen oder fiskalischen Organen des Staates Re-
chenschaft ablegen mußte: für einen korrupten Verwalter 
eine lukrative Einnahmequelle. Dank seiner weitreichenden 
Befugnisse und der Erblichkeit seines Amtes konnte ein 
mutawallr, ohne de jure Eigentümer der Stiftungsgüter zu 
sein, den Pächtern der Liegenschaften de facto als ein sol-
cher gegenübertreten4. 

In der Hand des Stifters war der waqf ein flexibles Instru-
ment, ein "Joker", mit dem er verschiedene Ziele verfolgen 
und miteinander verbinden konnte: das Eigentum vor Zer-
splitterung und Konfiskation bewahren, sich und die Familie 
materiell absichern, den Staat um Steuereinnahmen bringen, 
seiner Frömmigkeit Ausdruck verleihen, sich als Stifter 
einen Namen machen, sein Wohlergehen im Jenseits sichern 
usw., je nachdem, wie seine spezifische Interessenlage und 
das individuelle Mischungsverhältnis von Frömmigkeit und 
Profitsucht beschaffen waren. 

Die Erforschung des waqfWesens ist für die einzelnen 
Regionen der islamischen Welt sehr unterschiedlich weit 
fortgeschritten. Dort, wo es über einen längeren Zeitraum 
eine gut funktionierende zentralstaatliche Administration und 
ebensolche Provinzialverwaltungen gegeben hat, ist die 
Quellenlage (Stiftungsurkunden, Stiftungsregister, Gerichts-
akten etc.) meist recht günstig und bietet sogar die Voraus-
setzungen zu einer quantitativen Analyse. Ein Paradebeispiel 
sind die Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches. So 
ließ etwa Sultan Süleymän bereits im 16. Jahrhundert ein 
Verzeichnis der Istanbuler Stiftungen anlegen, welches 
immerhin 2490 Einträge umfaßt5• Das Quellenmaterial ist 
so üppig, daß in der Türkei seit 1938 eine eigene Zeitschrift 
erscheint, die sich mit dem Thema Stiftungen beschäftigt 
(Vakiflar dergisl). Vergleichbar günstig liegen die Verhält-
nisse für das mamlukische und osmanische Ägypten6• 

Sehr viel dünner gestreut und disparater sind dagegen die 
Quellen für das Stiftungswesen in Iran, von dem nun die 
Rede sein soll7• Das iranische Hochland war durch Erobe-
rungszüge, Verwüstungen und fortwährende politisch-militä-
rische Dominanz immer neuer, meist in Stämmen organi-
sierter Reiternomaden aus Zentralasien (hauptsächlich Tür­
ken, aber auch Mongolen) rasanten politischen Wechselfäl-
len ausgesetzt. Auf die Etablierung von Imperien und Dyna-
stien folgte nach vergleichsweise kurzen Zeiträumen deren 
Desintegration. Der über zwei Jahrhunderte bestehende 
Safawidenstaat (1501-1722) war das mit Abstand langlebig-
ste politische Gebilde im letzten Jahrtausend der iranischen 
Geschichte8• Etliche Städte dienten im Lauf der Zeit als 
herrscherliche Residenzen und Hauptstädte. Diese Umstände 
standen einer kontinuierlichen und lückenlosen Sammlung 
und Archivierung von Urkundenmaterialien entgegen9. 

Neben den "normalen" Verlusten durch Kriegshandlun-
gen10 gab es zudem auch gezielte Vernichtungen von Ar-
chivalien11 

• 

Von einem koordinierten Versuch, erhaltene Stiftungsdoku-
mente systematisch und zentral zu erfassen, zu publizieren 
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und auszuwerten, kann ebenfalls nicht die Rede sein. Längst 
nicht alles erhaltene Material wird auch veröffentlicht. 
Vieles schlummert in schwer zugänglichen Bibliotheken und 
Archiven, beispielsweise in der ehemaligen herrscherlichen 
Bibliothek (Kitäb!Jäna-yi sal(anatiu), in den Bibliotheken 
der großen Heiligtümer (Mashad, Qum) und wahrscheinlich 
auch bei der staatlichen Stiftungsbehörde (Säzmän-i auqä.f). 
Anderes befindet sich in den Händen privater Besitzer, die 
sich, aus welchen Gründen auch immer, gegen eine Ver-
öffentlichung sträuben13 • 

Auf vollständig oder verkürzt wiedergegebene Stiftungs-
urkunden (Sg. waqfnäma; waqfiyya) von zum Teil beträcht-
lichem Umfang stößt man hier und da in den iranischen hi-
storischen oder geisteswissenschaftlichen Zeitschriften 14 . 

Auch die in den letzten Jahrzehnten vor allem in Iran selbst 
erschienenen stadt- und regional wissenschaftlichen Monogra-
phien erweisen sich in dieser Hinsicht als recht ergiebig. 
Die zahlreichen Stiftungen der ehemaligen Safawiden-Haupt-
stadt Isfahan sind in einer eigenen Monographie dokumen-
tiert15 • Darüber hinaus hat Lutfalläh HUNARFAR in seiner 
Baugeschichte Isfahans die epigraphisch überlieferten Stif-
tungsinschriften ediert16. Masm ])ABiHi und Manücihr Su-
TÜDA haben vor allem in die Bände 6 und 7 ihrer Geschichte 
der kaspischen Provinzen eine beträchtliche Anzahl von Stif-
tungsurkunden aufgenommen17 . In der bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts reichenden, von Mu}:iammad Gawäd MAS-
KÜR verfaßten Stadtgeschichte von Tabriz, das von der 
Mitte des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts fast un-
unterbrochen als Hauptstadt gedient hatte, finden sich reich-
lich Mitteilungen zu den dortigen auqä/8• Iraj AFSHARs 
Schriften und Texteditionen zur Geschichte der Stadt Yazd 
und diejenigen Mu}:iammad lbrähim BÄSTÄNI-P.ÄRIZis über 
Kirmän bieten ebenfalls eine reiche Auswahl an Dokumen-
ten und Hinweisen zum Thema19. 

Die Verfasser dieser lokalgeschichtlichen Arbeiten haben 
sich nicht auf die Publikation von waqf-Dokumenten (Stif-
tungsurkunden, Herrschererlasse, Inschriften) beschränkt, 
sondern auch die in anderen Quellengattungen verstreuten 
Informationen zu den auqäfzusammengetragen. Chroniken, 
Reisebeschreibungen, biographische und geographische 
Werke verleihen dem ansonsten kargen Bild, das wir uns 
vom Stiftungswesen in Iran machen können, zumindest 
stellenweise Dichte und Tiefe. Allerdings berichten sie 
vornehmlich über die spektakulären Stiftungen einzelner 
Herrscher und anderer Prominenter oder von den großen 
Mausoleen der schiitischen Imame und anderer heiligmäßi-
ger Persönlichkeiten, die reich mit Stiftungsgütern ausgestat-
tet waren. 

In Verwaltungshandbüchern und -traktaten sowie in Samm-
lungen von Musterdokumenten (insä-Werke), die bei der 
Ausbildung von Kanzleisekretären Verwendung fanden, ist 
von den frommen Stiftungen häufig die Rede, meist im 
Zusammenhang mit fiskalisch-finanztechnischen Problemen 
und Fragen zur Verwaltung. Die zuerst genannten geben 
einen Eindruck davon, wie das Verhältnis zwischen staatli-

chen Instanzen und den auqäf beschaffen war oder wie 
dieses zumindest idealerweise geregelt sein sollte. Die Mu-
sterschriftsätze der insä-Literatur vermitteln nicht nur Auf-
schluß über die waqf-spezifischen bürokratischen Routinen, 
sondern auch über die Schreibanlässe. Ann LAMBTON hat 
aus Werken dieser Art ebenso wie aus dem einschlägigen 
Chronikenschrifttum eine Vielzahl von waqf-spezifischen 
Einzelheiten extrahiert und miteinander zu verknüpfen ver-
sucht20• 

Auch literarische Quellen nehmen bisweilen Bezug auf waqf-
Angelegenheiten. Meistens handelt es sich dabei um kon-
ventionelle Lob- und Gelegenheitsgedichte (bzw. Passagen 
daraus), in denen der Dichter die Wohltätigkeit des Stifters 
(oft seines tatsächlichen oder umworbenen Patrons) preist 
oder die Großartigkeit der betreffenden Stiftungsanlage 
bewundert21 . Singulär ist dagegen meines Wissens eine fast 
vierhundert Verse zählende Satire aus dem 13. Jahrhundert, 
in der die frommen Stiftungen als mit dem Religionsgesetz 
unvereinbare Erfindung der Rechtsgelehrten, ja als Teufels-
werk, und ihre Nutznießer als unwürdige, lasterhafte Ge-
sellen gebrandmarkt werden. Sicherlich ist hier manches 
bizarre Detail dem obszönen Grundrepertoire der traditionel-
len Schmäh-Dichtung entnommen, also eher stereotyp als 
realistisch aufzufassen. Doch daneben finden sich sehr ge-
naue Beobachtungen zur Veruntreuung von waqf-Erträgen 
sowie anderen Betrugsmanövern und ungesetzlichen Über-
griffen22 . 

Das Bild, das entsteht, wenn man die vielen Einzelinforma-
tionen der diversen Quellen wie Mosaiksteinchen zusammen-
trägt, hat dennoch große Lücken. Eine präzise Vorstellung 
von der Bedeutung der Stiftungen im sozialen, ökonomi~ 
sehen oder spirituellen Leben bestimmter Epochen läßt sich 
bislang kaum gewinnen. Es ist nicht einmal annäherungs-
weise möglich, einzuschätzen, wie hoch in Iran zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Prozentsatz von waqf-Land im 
Vergleich zu anderen Formen der Grundherrschaft gewesen 
ist oder in welchem Ausmaß gewerblich genutzte städtische 
Liegenschaften gestiftet wurden. Weder das gegenseitige 
Verhältnis von gemeinnützigen und Familien-waqfen ist 
präzise zu fassen noch die jeweilige Stiftungsfreudigkeit in 
einzelnen Epochen. 

Vielversprechend erscheint allerdings die Beschäftigung mit 
Phänomenen, welche, wie bereits erwähnt, in den Quellen 
vergleichsweise gut repräsentiert sind. Dazu gehören die 
Grabheiligtümer, deren ökonomischer Rückhalt - neben den 
Votivgaben der Pilger - zu einem wesentlichen Teil in waqf-
Besitzungen bestand. Diese Schreine sind samt den ihnen 
angegliederten Einrichtungen (Moschee, religiöse Hoch-
schule (madrasa), Hospize für Pilger oder sayyids etc.) über 
mehrere Jahrhunderte hinweg intakt geblieben. Auch die 
Funktion des mutawallr wurde oft über lange Zeiträume in 
derselben Familie weitervererbt. Kontinuitäten dieser Art 
bilden den Hintergrund, vor dem sich eventuelle Verände-
rungen überhaupt erst beobachten lassen. 
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Eine überaus spannende und instruktive Studie zur Ge-
schichte eines solchen Heiligtums und seiner waqf-Besitzun-
gen hat Robert D. McCHESNEY mit seiner - leider unver-
öffentlichten - Dissertation über das Mausoleum 'Alfs in 
Mazär-i Sarff vorgelegt. Dieses befindet sich in der Nähe 
der alten Stadt Balch im heutigen Afghanisch-Turkestan. Die 
ersten Berichte über die angebliche Verlegung der sterb-
lichen Überreste 'Airs aus dem südlich von Bagdad gelege-
nen Nagaf in den Norden Afghanistans stammen aus dem 
12. Jahrhundert. Doch erst nach seiner "Wiederentdeckung" 
im 15. Jahrhundert wurde dieser Ort zu einem bedeutenden 
Wallfahrtszentrum. Der Herater Timuridenfürst ijusain 
Baiqarä machte umfangreiche Stiftungen zugunsten der 
"edlen Grabstätte" (mazär-i sar[j). Ihr Name übertrug sich 
in der Folgezeit -zunächst auf die Siedlung, die an dieser 
Stelle enstand und die schon bald der wichtigste Ort der 
Region wurde. Später hieß dann die ganze Gegend Mazär-i 
Sarif 23 . McCHESNEYs Arbeit zeigt sehr detailliert auf, wie 
eng die fünfhundertjährige Geschichte dieses Heiligtums und 
seiner Verwaltung mit den politischen, ökonomischen und 
sozialen Entwicklungen der ganzen Region verflochten ist. 
Analysiert werden u.a. der Wandel in der fiskalischen und 
administrativen Autonomie der Heiligtumsverwaltung ange-
sichts sich ändernder politischer Verhältnisse, die "Personal-
politik" im Hinblick auf das Amt des mutawallr und andere 
Posten sowie Umschichtungen der Besitzverhältnisse, die 
sich im Anwachsen bzw. Zusammenschrumpfen der waqf-
Liegenschaften äußern24 • 

Der Geschichte des Stiftungskomplexes in Qum, wo Fäfima, 
die Schwester des achten Imams der Zwölferschia, 'Alr ar-
Ritj,ä, begraben ist, hat I:Iusain MUDARRISI-TABÄTABNi 
einige seiner Schriften gewidmet. Wenn auch vieles unwie-
derbringlich verloren ist oder sich noch immer unveröffent­
licht im privaten Besitz alteingesessener Familien befindet 
(vor allem die waqfnämas zu den Stiftungsländereien), so 
konnte er immerhin eine Fülle von Urkundenmaterialien, 
darunter etliche Herrschererlasse, publizieren. Zusammen 
mit seinen Texteditionen und Darstellungen zur Geschichte 
der Stadt Qum dokumentieren sie auf eindrucksvolle Weise 
den Aufstieg Qums zu einem Heiligtum, das an Bedeutung 
nur hinter Mashad zurücksteht25 • Auch für andere heilige 
Stätten wie das Mausoleum Scheich $aj[s, des Stammvaters 
der Safawidendynastie, in ArdabTI oder das Heiligtum des 
Säh 'Abd al-'Azrm in Rayy bei Teheran liegen inzwischen 
Veröffentlichungen vor, die Einblick in die Stiftungsver-
waltung und die Vermögensverhältnisse gewähren26 • 

Das große Interesse, welches die meisten Herrscher von den 
islamisierten lll;änen (seit Gäzän ljän, reg. 1295-1304) bis 
zu den Qägären (1797-1925) an der Förderung der Heiligtü­
mer hegten, fand seinen Ausdruck in Pilgerreisen zu den 
Schreinen, großzügigen Spenden, der Bestätigung verbriefter 
Rechte des Heiligtums, der Vergabe von Steuerprivilegien 
sowie in umfangreichen neuen Stiftungen. Dies alles waren 
nicht nur Akte individueller Frömmigkeit, sondern zugleich 
symbolische Gesten mit kalkulierter "Außendarstellung''. 
Besonders intensiv gestaltete sich das Verhältnis zwischen 

Qum und Mashad und dem Schah seit der Machtübernahme 
durch die Safawiden (1501), welche die Zwölfer-Schia zur 
Staatsreligion erhoben hatten. Pilgerreisen zu den Heiligtü­
mern und Stiftungen an die schiitischen Schreine waren gute 
Gelegenheiten, das Bekenntnis zur neuen Glaubensrichtung 
demonstrativ zu bekräftigen. 

Auf realpolitische und ideologische Zielsetzungen hin hat 
McCHESNEY die bislang bekannt gewordenen Stiftungen 
Schah 'Abbas' untersucht und ist dabei zu sehr unterschiedli-
chen Ergebnissen gekommen, je nachdem, ob seine Masgid-i 
Säh in Isfahan, das Mausoleum seines Urahns Sail; $aj[ in 
ArdabTI oder das Heiligtum in Mashad begünstigt wurde27 • 

Die Safawiden machten nicht nur umfangreiche Stiftungen 
zugunsten Mashads, sie gingen auch dazu über, sich dort 
bestatten zu lassen. Damit kehrten sie sich ab von einer 
Tradition, die sich in den Jahrhunderten zuvor herausgebil-
det hatte und die sich am Beispiel von Tabriz veranschauli-
chen läßt. 

Als Hauptstadt mehrerer Dynastien (der lll;äne, Qarä Qo-
yunlü, Aq Qoyunlü und bis Mitte des 16. Jahrhunderts auch 
der Safawiden) war Tabriz Standort spektakulärer und 
glanzvoller Stiftungsanlagen, deren Güter zum Teil über das 
ganze Land verstreut waren. Als Kristallisationspunkt all 
dieser Stiftungskomplexe diente - wie im Fall der Heiligtü­
mer - ein Mausoleum, nur daß hier nicht religiöse, sondern 
weltliche Autoritäten bestattet waren. Der lll;än Gäzän (reg. 
1295-1304) war der erste Mongolen-Herrscher, der sich 
zum Islam bekehrte und der erste, der die mongolische 
Gepflogenheit der anonymen Bestattung aufgab. Statt dessen 
ließ er in Tabriz einen für damalige Zeiten riesigen Stif-
tungskomplex errichten, zu dem unter anderem eine Frei-
tagsmoschee, zwei theologische Hochschulen (madrasa), ein 
Krankenhaus, ein Observatorium, eine Bibliothek, eine 
Zisterne, Badeanlagen und ein Hospiz für die Nachfahren 
des Propheten gehörten 28 . 

Das Original der Stiftungsurkunde ist nicht erhalten, aber 
der Wesir Rasrdaddrn Fa{j1alläh Hamadanrhat in seiner im 
Auftrag Gäzän (;Iäns verfaßten Chronik nicht nur ausführlich 
die Bestandteile der Stiftung, sondern auch die Beweggründe 
des lll;äns erläutert. Zwei Dinge haben ihn demnach zum 
Bau dieser Anlage inspiriert: das monumentale Mausoleum 
des Seldschukenherrschers Sultan Sangar in Marw und 
verschiedene Wallfahrtsstätten, darunter die schiitischen 
Heiligtümer Mashad und Nagaf. Gäzän äußerte, daß, wer 
immer in solch einem Mausoleum bestattet sei, nicht zu den 
Toten zu rechnen, sondern lebendiger als mancher Lebende 
sei. Zwar sei er selbst kein Heiliger, wolle aber den Heili-
gen nacheifern, so gut es gehe29 . Gäzän hat sein Ziel mit 
großem Ehrgeiz verfolgt und das Projekt unter Einsatz von 
Tausenden von Arbeitern zügig vorangetrieben. Als das 
Baugerüst der großen Kuppel einstürzte und zahllose Ar-
beiter und Lasttiere unter sich begrub, war Gäzän schon 
nicht mehr am Leben, sondern ruhte bereits am vorgesehe-
nen Ort. Daß seine Grabstätte von dem Unglück völlig 
unversehrt blieb, wurde rasch zu einem Wunder stilisiert, 
wie es nur Heilige vollbringen könnten (karämät) 30 

• Für 
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die Besucher, die er dereinst zu seinem Grab pilgern sah, 
hatte er Stiftungsmittel zu deren Unterbringung und Ver-
köstigung zur Verfügung gestellt31 . Wie Reiseberichte aus 
späterer Zeit belegen, blieben diese "Pilger" tatsächlich 
nicht aus und zeigten sich beeindruckt von der Größe und 
dem Glanz der Anlage. Gäzän hatte sein Ziel also durchaus 
erreicht, das zu einem guten Teil darin bestand, sich selbst 
ein Monument zu setzen, sich Ruhm zu erwerben, der un-
sterblich macht32 • Spätere Reisende beklagten den fort-
schreitenden Verfall der Bauten, die auch als Ruine noch 
imposant wirkten. Im 17. Jahrhundert wurden die Reste 
dann endgültig abgerissen33 . 

Andere haben es Gäzän gleichgetan und ihn sogar zu über­
treffen versucht, so wie er ja seinerseits versucht hatte, den 
Grabbau Sultan Sangars in den Schatten zu stellen. Rasrd-
addiiz, sein Wesir und zugleich mutawallrseiner Stiftungen, 
war sein erster Epigone34 . Er ließ in Tabriz einen Stif-
tungskomplex errichten, der die Größe eines Stadtviertels 
hatte. Die aus dem Jahr 1309 stammende, 191 großformati-
ge Blätter umfassende Stiftungsurkunde - ein Autograph -
hat sich erhalten und wird derzeit von der Verfasserin be-
arbeitet35 • Vom Rabc_i Rafüir selbst, wie die Anlage nach 
ihrem Stifter benannt wurde, ist heute allerdings so gut wie 
nichts mehr vo ·handen36. Eine Gemeinsamkeit zwischen 
Gäzän und seinern Wesir besteht darin, daß sie beide den 
Islam erst im Erwachsenenalter angenommen haben. Die 
großen Stiftungen der beiden waren ein geeignetes Mittel, 
religiösen Eifer und Verbundenheit mit dem Islam zu bezeu-
gen. 

Weitere Stiftungsanlagen von ähnlichem Umfang wurden in 
Tabriz während des 15. Jahrhunderts noch von Gahänsäh 
Qarä Qoyunlü und seinem Rivalen und Nachfolger Uzun 
Ijasan Aq Qoyunlü errichtet. Sie wurden jeweils nach einem 
Namensbestandteil ihres Gründers benannt: dieMuz;.affariyya 
(nach Abü Muz;.affar = Gahänsäh) und die Na.yriyya (nach 
Abü Na.yr = Uzun Ijasan). Für die Muz,affariyya existiert 
noch heute eine voluminöse und prunkvolle Stiftungsurkun-
de. Von den Bauten haben sich nur die Trümmer der Blauen 
Moschee Gahänsähs gehalten. Wir haben es also mit einer 
ganzen Serie untereinader vergleichbarer Stiftungskomplexe 

Titelzeile aus dem Waqfnäma-yi Rabc-i Rasidi des Rasidaddrn. 

zu tun, die alle um das Mausoleum des Stifters gruppiert 
sind und darin ganz offensichtlich die Grabstätten heiligmä-
ßiger Persönlichkeiten nachahmen, ohne daß ihnen aller-
dings die Langlebigkeit der Schreinstiftungen zuteil gewor-
den wäre. 
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